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In der Gemeinsamen Erklärung vom 19.11.1998 wurde der WSA gemeinsam mit der Gruppe der Persönlichen Beauftragten damit betraut, in der Umsetzung der Vorschläge zu den ”administrativen Hemmnissen” fortzufahren. Er unterbreitet den Gipfelteilnehmern die nachfolgend aufgezählten Beschlüsse:

1. Das Adressverzeichnis der Einrichtungen, die Unternehmen und Arbeitnehmer zu administrativen grenzübergreifenden Hemmnissen beraten können; Partner der Großregion
Um dem häufig festgestellten Informationsmangel im Zusammenhang mit den grenzübergreifenden Aktivitäten in Bezug auf Gesetzgebung und nationalen und europäischen Richtlinien abzuhelfen, aber auch gegenüber Hemmnissen administrativer Natur, hat der WSA ein Adressverzeichnis der für grenzübergreifende Fragestellungen zuständigen Personen der beratenden Einrichtungen der Großregion erstellt. Dieses Verzeichnis der Partner der Großregion ist abgeschlossen (s. Anlagen).

In einem ersten Schritt war dieses Verzeichnis als Hilfsmittel für die Fachleute gedacht, die sich in den oben genannten Einrichtungen mit grenzübergreifenden Fragestellungen befassen. Ziel ist es, diesen Experten einen praktischen Zugang zu den Namen ihrer Partner zu bieten, die in der Großregion für die Bereiche zuständig sind, in denen sie täglich arbeiten. So können sie sich gegebenenfalls direkte Informationskanäle schaffen, mit deren Hilfe sie einfacher auf gängige Fragen antworten können und schneller zu den in Zukunft benötigten Informationen gelangen.

Auf diese Art und Weise will der WSA die bereits existierende Zusammenarbeit verstärken sowie zur Schaffung einer Dynamik der gegenseitigen Hilfe auf der Grundlage eines Netzwerks von Ansprechpartner beitragen. Diese Ansprechpartner sollen Arbeitnehmer und Unternehmen, aber auch Einrichtungen und individuelle Antragsteller aus der Großregion, die sich mit administrativen Hemmnissen konfrontiert sehen oder einfach auf Informationssuche sind, beraten.

Der WSA erachtet es für nützlich, dass in einem zweiten Schritt dieses Netzwerk der beratenden und informierenden Einrichtungen beim breiten Publikum bekannt gemacht wird. Eine vereinfachte und ansprechend aufgemachte Fassung dieses Verzeichnisses in Form eines Faltblatts wird verteilt werden, um das breite Publikum zu den Einrichtungen zu informieren, die es bei alltäglichen Fragestellungen unterstützen und Aufklärung zu grenzübergreifenden Aspekten bringen. Informationshalber hat der WSAGR die Kosten für die Erstellung dieses Dokuments ermittelt. Die Kostenaufstellung liegt dem vorliegenden Dokument bei.

Aus diesem Grund schlägt der WSAGR den Gipfelteilnehmern vor, dass ihm das zur Verwirklichung des vorgeschlagenen Projekts notwendige Budget zur Verfügung gestellt wird, und regt an, dass sie zur Verteilung dieses Informationspapiers auf breiter Ebene beitragen. Es handelt sich um eine konkrete Initiative der Transparenz, der Sichtbarkeit und der klaren Darstellung der Zusammenarbeit für die Bürger der Großregion.

Das Verzeichnis der oben genannten Einrichtungen sollte auch durch die I+K-Technologien vertrieben werden.

2. Vorschläge zur Einsetzung eines Vermittlers für die Großregion

Zur Benennung des Vermittlers legt der WSA auf die folgenden einleitenden Bemerkungen Wert:


- Die Rolle, der Status und die Aufgabe dieses Vermittlers sowie die logistischen und finanziellen Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, sind für die Ausarbeitung des Projekts entscheidend. Die Gemeinsame Erklärung des 4. Gipfeltreffens ist in diesem Zusammenhang nicht sehr deutlich. Da sich die Gruppe der Persönlichen Beauftragten bis zum heutigen Tage dazu nicht geäußert hat, konnten die unterschiedlichen Aspekte des Themas nicht behandelt werden.

- Der WSA wünscht nicht, selbst die Rolle des Vermittlers zu übernehmen.

Um jede Doppelarbeit oder doppelte Struktur zu vermeiden, erachtet es der WSA für unerlässlich, dass der Vermittler der Großregion auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips tätig wird.

Der WSAGR spricht sich für folgende Arbeitshypothese aus: 

· Der Vermittler der Großregion ist als Koordinator anzusehen, seine Aufgaben wären zunächst Information und Beratung. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird von einer Persönlichkeit der Großregion wahrgenommen, die mit der Thematik vertraut ist.

· Der Vermittler fungiert als Schaltstelle für Bürger, Unternehmen und Verwaltungen, die sich mit grenzübergreifenden Problemen oder Fragestellungen konfrontiert sehen. Er leitet die Antragsteller an die Einrichtungen weiter, die ihm am ehesten bei der Lösung seiner Probleme behilflich sein können.

Die Aufgabe des Vermittlers könnte auch darin bestehen, den verantwortlichen Einrichtungen die administrativen Hemmnisse, von denen er Kenntnis erlangt hat, anzuzeigen und Lösungsvorschläge zu ihrer Beseitigung zu unterbreiten.

· Es handelt sich um ein Ehrenamt. Aus diesem Grund sollte derzeit für die Funktion keine Mittelausstattung notwendig sein.
Vorschlag:

Der oben bezeichnete Vermittler wird von der Präsidentschaft des Gipfels auf Empfehlung des WSAGR für die Dauer des Gipfels benannt. Um eine ausgeglichene Vertretung zwischen seiner Präsidentschaft und der Funktion des Vermittlers sicherzustellen, schlägt der WSAGR im Wechsel den/die Vorsitzenden/e der Strukturen der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften in der Großregion vor, wie z.B.:

( Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern der Großregion,

( Der Interregionale Rat der Handwerkskammern Saar-Lor-Lux, 

( Die Interregionalen Gewerkschaftsräte der Gro(region,

(Der Wirtschafts-und Sozialrat der wallonischen Region,  

die Ansprechpartner sind, die die notwendigen Strukturen besitzen, die Aufgaben eines Vermittlers im Sinne des Auftrages effizient wahrzunehmen.

Dieser Vermittler/diese Vermittlerin ist mit allen entsprechenden Aufgaben betraut und kann je nach Angelegenheit verschiedene Aufgaben an eine dieser Institutionen weitergeben.

Daraus folgend schlägt der WSAGR als ersten Vermittler der Großregion einen Vertreter des Interregionalen Rats der Handwerkskammern Saar-Lor-Lux vor.

3. Administrative Hemmnisse in der Großregion

3.1 Hemmnisse bei grenzübergreifenden Dienstleistungen 

1) Der WSAGR unterstützt die Handwerkskammern des Saarlandes und des Departements Moselle, die unter Federführung des Interregionalen Rats der Handwerkskammern Saar-Lor-Lux eine vergleichende Studie über die Modalitäten für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen in diesen beiden Regionen erstellt haben, die auch ein deutsch-französisches Glossar der für mittelständische Unternehmen nützlichen Begriffe enthält. Die Studie wird in naher Zukunft auch auf Luxemburg ausgedehnt. Derzeit wird eine umfassende Auflistung der steuerrechtlichen Formalitäten sowie der notwendigen Erklärungen und Versicherungen vorbereitet, die für die Unternehmen obligatorisch sind, wenn sie an öffentlichen Ausschreibungen in der Großregion teilnehmen wollen. Die Auflistung, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt wird, stellt im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten ein praktisches Hilfsmittel sowohl für die Unternehmen als auch für die betreffenden Behörden dar. 

2) Der WSAGR schlägt den zuständigen regionalen und nationalen Behörden vor, die Systeme der einzelnen Länder zu vereinfachen und einander anzunähern. In diesem Zusammenhang spricht sich der WSA der Großregion für eine substanzielle Erleichterung der administrativen Lasten für Unternehmensleitungen aus, die Arbeiten von geringem Umfang jenseits der Grenzen durchführen. So sollten ausländische Unternehmen, deren Jahresumsatz 375.000 € nicht übersteigt (augenblicklicher Grenzwert zur vereinfachten Erklärung bei statistischen Angaben zum Handel innerhalb der Europäischen Gemeinschaft INTRASTAT, das heißt im Bereich der Statistiken zum Warenaustausch zwischen Mitgliedsstaaten) lediglich eine Bankbürgschaft oder eine entsprechende Garantie nachweisen müssen. Unternehmen hingegen, deren Tätigkeit einen Umfang von 375.000 € überschreitet, sind verpflichtet, einen Steuerbevollmächtigten zu benennen.

3.2 Mobilitätshemmnisse für Grenzgänger
In Anbetracht des Auftrags, der dem WSA durch den Gipfel der Exekutivvertreter der Großregion erteilt wurde, löste der WSA einen noch nicht beendeten Dialog über die Hemmnisse aus, denen Grenzgänger insbesondere in den Bereichen Steuerpolitik, Sozialgesetzgebung und administrative Vorschriften begegnen.

Der WSAGR hat eine gewisse Anzahl an Schwierigkeiten festgestellt, mit denen die Arbeitnehmer der Großregion konfrontiert sind und die dem Grundsatz der Mobilität und der Arbeitnehmerfreizügigkeit diesen Personenkreis betreffend entgegenstehen. Es wurde deutlich, dass die fehlende Abstimmung der Sozialgesetzgebung und die mangelnde Einheitlichkeit bei der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften der Europäischen Union häufig Auslöser dieser Probleme sind. Hier wäre beispielsweise die auffallende Ungerechtigkeit hervorzuheben, die einigen Grenzgängern durch die doppelte Besteuerung widerfährt, wenn sie von ihrem Arbeitgeber in ein anderes Land entsandt werden. 

Der WSAGR betont ganz ausdrücklich die unbedingte Notwendigkeit, die festgestellten Hemmnisse im Arbeitnehmerbereich abzubauen. Er regt deshalb an, dass er in der neuen Legislaturperiode damit beauftragt wird, die bestehenden Regelungen und geltenden Vorschriften für den betroffenen Personenkreis transparenter zu machen und damit die grenzüberschreitende Tätigkeit zu vereinfachen.  
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